
das nach schweizerischem Vorbild gestaltete Alpgesetz von 1867 2 0 6 der 
bedenklichen Verwahrlosung der Alpweiden 2 0 7 Einhalt und legte den 
Grund zu einem bemerkenswerten Aufschwung der Alpwirtschaft, 2 0 8 

die doch zu den wichtigsten Erwerbszweigen des Landes gehör te . 2 0 9 

Auch der Feldbau und die Viehzucht wurden durch die Gesetzgebung 
gefördert . 2 1 0 

Durch das Sparkassagesetz von 1864 2 1 1 konnten zwar Darlehen 
noch einfacher und zu niedrigen Zinssätzen bezogen werden; 2 1 2 da 
aber für grössere Kredite immer noch mehrfache Sicherheit gefordert 
wurde, hielt die ungünstige Kreditsituation weiter an . 2 1 3 

Eine wirksame Armenfürsorge — sie zeugt von vermehrt sozialem 
Denken — wurde endlich mit dem Armengesetz von 1869 2 1 4 begründet. 
Bis dahin war es üblich, dass die Gemeinden ihre Armen einfach ge
gen geringe Verpflegungsbeiträge an den Mindestfordernden «vergan
te t en» 2 1 5 — eine für die so Versorgten bedenkliche Methode. Nun wur
den Gemeindearmenhäuser vorgesehen. Das Armengesetz verbot das 
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